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Kaiisch abstatteten, wurde unlängst durch das

Offizierskorps des letztern Regiments und den

russischen Kavalleriegeneral, Baron von Bistram,
in Posen erwiedert und wurde den russischen

Offizieren dabei der aufmerksamste gastlichste
Empfang seitens des erwähnten deutschen

Offizierskorps zu teil. Im übrigen aber dauert der

sorgfältige Abschluss an der russischen Grenze

gegen alles, was aus Deutschland kommt,
unvermindert fort, und dem deutschen Schwiegervater

eines russischen in Nowogiorgiewsk
garnisonierenden Offiziers, der seinen Schwiegersohn
in dieser Festung besuchte, wurde der Aufenthalt

in der Festung mit der Weisung untersagt,
denselben 5 Meilen ausserhalb derselben zu

wählen, von dort aus könne er jedoch seinen

Schwiegersohn ungestört täglich sehen. Sy.

Felddienstordnung der französischen Armee. (Er¬
lass vom 28. Mai 1895). 7. Ausgabe. Übersetzt

von W. Stavenhagen. Berlin W. 8 1897,
Verlag von Hermann Peters. Preis Fr. 2. —.

Der Verfasser sagt : die Übersetzung de3

französischen Reglements für den Dienst der Armeen
im Felde (eingeführt durch Erlass vom 28. Mai
1895) habe zum Zweck, die wünschenswerte
allgemeine Kenntnis der französischen
Heereseinrichtungen zu erleichtern und Anregungen zu
belehrendem Vergleichen mit den deutschen
Vorschriften zu geben. Die Übersetzung bietet den

Vorteil, den deutschen Leser, welchem die
französischen Originale wegen Unkenntnis oder

ungenügender Kenntnis der Sprache unbekannt
bleiben mussten oder deren Studium viel Schwierigkeit

und Mühe kosten würde, leicht zugänglich

zu machen. Den französischen Lesern wird
ein willkommenes Hülfsmittel für Erweiterung
ihrer Sprachkenntnis geboten.

Am Schlüsse der Vorbemerkung des

Übersetzers sagt dieser, dass der Vorschrift über die

allgemeine Felddienstordnung noch die

Sondervorschriften der einzelnen Waffen für den

Felddienst folgen werde.

Dem Reglement über den Dienst der Armeen
im Felde geht der kurze Bericht des

Kriegsministers (General Zurlinden) voraus. In diesem

wird darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen
der im Laufe der letzten Jahre abgehaltenen
Manöver, die tiefen Veränderungen, welche kürzlich

die Bewaffnung und Zusammensetzung der

Heere erfahren hat, die neuen Bedingungen,
welche diese Veränderungen in die Zukunftskriege
hineintragen werden, die Notwendigkeit der
Revision des Reglements von 1883 über

den Armeefelddienst gebieterisch haben erscheinen

lassen.

Die Revision habe der Vorgänger des Kriegs-
rainisters (General Mercier) einer aus den rang-

ältesten Vertretern aller Waffen zusammengesetzten

Kommission übertragen. Die Namen der

Mitglieder werden in einer Note genannt.
Die Kommission habe ihre Arbeiten beendet

und deren Ergebnis dem Kriegsminister in Form
eines Entwurfes für ein neues Reglement
überreicht, welches folgende 13 Titel umfasse : I.
Allgemeine Heeresorganisation; II. Befehlgebung;
III. Aufklärung; IV. Sicherung; V. Märsche;
VI. Ortsunterkünfte, Bivouaks und Lager; VII.
Munitionsersatz; VIII. Verpflegung der Truppen
im Felde; IX. Beitreibungen; X. Entsendungen;
XI. Erkundigungen; XII. Transporte und ihre
Bedeckungen; XIII. Feldgendarmeriedienst bei

der Armee.
Um endlich einem durch den obersten Kriegsrat

ausgesprochenen Verlangen zu entsprechen,
hat der Kriegsminister einen Abschnitt XIV
Über den Kampf bearbeiten lassen; dieser

ist vom Kriegsrat gebilligt und beigefügt worden.

— Dieses ist der Inhalt des so vervollständigten
Reglements welches dem Präsidenten zur
Genehmigung vorgelegt wurde und diese erhalten hat.

Das neue Reglement geht von dem von 1883

aus, dessen Fassung und Form der Armee
vertraut sind und die so viel als möglich
beibehalten wurde. Es wird noch bemerkt, dass das

Reglement über den Armee-Felddienst mehr

Grundsätze und allgemeine Regeln als

förmliche Vorschriften enthalten sollte, dass

letztere den so vielfältigen und mannigfaltigen
Lagen des Krieges schwer angepasst werden

können und geeignet wären, die Entschlusskraft
der Offiziere zu lähmen und diese des

Nachdenkens zu entheben.

Die für jede Waffe besonderen Einzel Vorschriften,

welche in den praktischen Dienstanweisungen
ihre Stelle gefunden haben, werden in folgenden
Schriften geboten :

Felddienstordnung der französischen
Infanterie. Entwurf des Kriegsministeriums vom

24. Dezember 1896 (mit 4 Abbildungen) vom

gleichen Übersetzer und zwar im nämlichen Verlag.

Preis Fr. 2. —.
Felddienstordnung der französischen

Kavallerie. Entwurf vom 24. Dezember 1896.

Mit 50 Abbildungen, 1897. Preis Fr. 2. —.
Felddienstordnung der französischen

Artillerie. Entwurf vom 24. Dezember 1896.

Mit 26 Abbildungen, 1898. Preis Fr. 2. —.
Zum Schlüsse fügen wir bei : die französischen

Felddienst-Vorschriften haben für uns kein

geringeres Interesse als die deutschen, obgleich
letztere allgemeiner bei uns bekannt sind. Das

Verdienst des Verfassers besteht in genauer
Übersetzung. Aus diesem Grunde können die

oben angeführten Schriften empfohlen werden.
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